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Stellungnahme zum aktuellen BGH-Urteil  
zur Präimplantationsdiagnostik 
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) als höchstrichterliche Instanz hat am 

06.07.2010 entschieden, dass Untersuchungen an Embryonen auf Vorliegen 

genetischer Veränderungen für schwerwiegende Erkrankungen mittels Prä-

implantationsdiagnostik (PID) zulässig sind. Die Straffreiheit der zur Anklage 

gekommenen Fälle bezieht sich auf eine PID an pluripotenten Zellen, die 

durch Blastozystenbiopsie gewonnen wurden. Eine PID an totipotenten Zellen 

ist nach dem Embryonenschutzgesetz in Deutschland weiterhin eindeutig 

untersagt.  

Die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik (GfH) begrüßt diese Entschei-

dung, welche zur Klärung der Rechtslage beiträgt und unter bestimmten Vor-

aussetzungen eine PID möglich macht. Für Paare mit hohem Risiko für das 

Auftreten schwerwiegender kindlicher monogener Erkrankungen oder unba-

lancierter struktureller Chromosomenveränderungen kann die PID einen 

Schwangerschaftsabbruch nach auffälligem Pränataldiagnostik-Befund ab-

wenden. Die Möglichkeit einer Selektion von Embryonen auf beliebige andere 

genetische Merkmale, z.B. auf Embryonen mit bestimmten Immunitätsmustern 

oder zur Geschlechtswahl, wird durch die aktuelle BGH-Entscheidung explizit 

nicht eröffnet.  

Die GfH wird sich aktiv an der Gestaltung notwendiger Rahmenbedingungen 

für die Durchführung der PID unter strengen Auflagen und Qualitätsstandards 

an ausgewählten deutschen Zentren beteiligen. Als eine wesentliche Voraus-

setzung für die Durchführung einer PID sieht die GfH eine fachlich fundierte 

interdisziplinäre Betreuung der betroffenen Paare einschließlich einer geneti-

schen Beratung durch einen Facharzt für Humangenetik zum Krankheitsbild, 

dessen Verlauf und den heute bestehenden Vorsorge- und Behandlungsmög-

lichkeiten sowie zum konkreten Erkrankungsrisiko für Nachkommen. Das rat-

suchende Paar ist ergebnisoffen zu den verschiedenen Möglichkeiten der 

Familienplanung und insbesondere auch zum Ablauf, den begrenzten Erfolgs-

chancen und den Risiken der für die PID notwendigen künstlichen Befruch-

tung aufzuklären, um dann eine informierte Entscheidung treffen zu können.  
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